
Sozialberatung / Sozialhilfe

In der Schweiz besteht ein grosses Netzwerk an sozialen Institutionen. Eine der Hauptaufgaben der

Abteilung Soziales und Gesellschaft ist es deshalb, Personen in Notsituationen zu beraten und wo nötig

an die richtige Beratungsstelle weiter zu verweisen:

Persönliche Sozialhilfe

Im Vordergrund steht die Beratung. So werden gemeinsam Lösungsvorschläge wie Budgetplanung oder

Schuldensanierung erarbeitet. Die Gemeinde bietet auch eine freiwillige Einkommensverwaltung an. Bei

Bedarf werden spezialisierte Beratungsstellen im Kanton Luzern beigezogen.

Wirtschaftliche Sozialhilfe

Bei finanziellen Problemen klärt die Abteilung Soziales und Gesellschaft ab, ob ein Gesuchsteller

Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe hat.

Betreuung und Beratung

Personen, die ihre Angelegenheiten nicht selbst erledigen können, werden vom Sozialamt beraten und

betreut.

Berechnung und Ausrichtung von wirtschaftlicher Sozialhilfe an Bedürftige [pdf, 107 KB]

Richtwerte für Wohnungsmieten von Sozialhilfebezügern [pdf, 399 KB]

Merkblatt freiwillige Einkommensverwaltung [pdf, 40 KB]

Zuständige Abteilung

Soziales und Gesellschaft

https://www.neuenkirch.ch/public/upload/assets/305/Richtlinien%20f%C3%BCr%20die%20Ausgestaltung%20und%20Bemessung%20der%20Sozialhilfe%2020250213.pdf?fp=7
https://www.neuenkirch.ch/public/upload/assets/303/Richtwerte%20f%C3%BCr%20Wohnungsmieten%20von%20Sozialhilfebez%C3%BCgern.pdf?fp=3
https://www.neuenkirch.ch/public/upload/assets/307/Merkblatt%20Freiwillige%20Einkommensverwaltung.pdf?fp=1
https://www.neuenkirch.ch/verwaltung/bereiche/soziale-dienste.html/53/unit/10

